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EDITORIAL

Datenschutz ist ein allgegenwärtiges Thema 
und durchdringt mittlerweile alle Lebensbe-
reiche.

Wie passen beispielsweise Hundekot, Daten-
schutz und das Thema Vorratsdatenspeiche-
rung zusammen? 

Gibt es einen inneren Zusammenhang zwi-
schen Falschparkern und Persönlichkeits-
rechten? 

Und was genau haben eigentlich Sitzheizungen 
in Autos mit dem Thema Datensicherheit und 
Hacking zu tun? 

Kennt die Firma Amazon bald auch die Grund-
risse der Wohnungen und Häuser der Kunden 
und was haben Saugroboter damit zu tun? 

Bekommt der Kunde (Patient?) auf Wunsch 
(oder in Prime inkludiert) bald auch in Europa 

über Amazon ärztliche Konsultation und das 
Rezept hinterher? 

Und hätte das Verwaltungsgericht Göttingen 
dem Antrag auf Namensänderung bei einem 
Kind auch dann zustimmen müssen, wenn der 
Name des Kindes „Siri“ gewesen wäre? 

„Verpfeifen“ smarte Klingelanlagen mit Video-
überwachungsfunktionalität sowie Tesla-Fahr-
zeuge unbemerkt ihre Nutzer/Fahrer?

Viel Spaß beim Lesen der Antworten auf diese 
Fragen wünscht Ihnen
Ihr Levent Ferik

Sagen Sie uns Ihre Meinung 
kundenservice@datakontext.com

Levent Ferik

https://www.datenschutz-notizen.de/hundekot-gen-datenbank-fuer-saubere-buergersteige-0936714/
https://www.datenschutz-notizen.de/hundekot-gen-datenbank-fuer-saubere-buergersteige-0936714/
https://www.datenschutz-notizen.de/hundekot-gen-datenbank-fuer-saubere-buergersteige-0936714/
https://www.cmshs-bloggt.de/tmc/datenschutzrecht/falschparkerfoto-fremdanzeige-kfz-kennzeichen-bussgeld/
https://www.cmshs-bloggt.de/tmc/datenschutzrecht/falschparkerfoto-fremdanzeige-kfz-kennzeichen-bussgeld/
https://t3n.de/news/autotuner-bieten-freischaltung-abo-sitzheizung-bmw-1487874/
https://t3n.de/news/autotuner-bieten-freischaltung-abo-sitzheizung-bmw-1487874/
https://t3n.de/news/autotuner-bieten-freischaltung-abo-sitzheizung-bmw-1487874/
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/amazon-irobot-staubsauger-roboter-1.5635338
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/amazon-irobot-staubsauger-roboter-1.5635338
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Amazon-kauft-US-Hausaerzte-Kette-One-Medical-430973.html
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Amazon-kauft-US-Hausaerzte-Kette-One-Medical-430973.html
https://www.heise.de/news/Haenselei-wegen-Sprachassistentin-Maedchen-darf-Zweitnamen-bekommen-7186013.html
https://www.golem.de/news/amazon-tochter-ring-ueberwachungsvideos-ohne-zustimmung-an-polizei-weitergegeben-2207-166876.html
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/mobility/kraftfahrt-bundesamt-kritisiert-dass-tesla-daten-der-fahrer-sammelt-der-autobauer-gibt-sie-auch-weiter-an-die-polizei-a/
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/mobility/kraftfahrt-bundesamt-kritisiert-dass-tesla-daten-der-fahrer-sammelt-der-autobauer-gibt-sie-auch-weiter-an-die-polizei-a/
mailto:kundenservice%40datakontext.com?subject=
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Meldung einer Datenpanne im 
Rahmen einer Auftragsverar
beitung
Die Pflicht der Meldung nach Art. 33 Abs. 1 DS-GVO trifft nur daten-
schutzrechtlich „Verantwortliche“ im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO.
Eine Sonderregelung besteht für Auftragsverarbeiter gegenüber dem 
Verantwortlichen, für den sie tätig sind. Nach Art. 33 Abs. 2 DS-GVO müs-
sen sie Datenschutzverstöße dem Verantwortlichen melden. Grund ist 
vor allem, dass es sich dabei um Verstöße im Verantwortungsbereich des 
Verantwortlichen handelt, die dieser wiederum ggf. der Aufsichtsbehör-
de melden muss. Aus dem aktuellen Tätigkeitsbericht des LfDI (27. Tätig-
keitsbericht, Ziffer 11.2)  ergibt sich, dass es nicht bei allen Verantwortli-
chen und Auftragsverarbeitern die für das Zusammenspiel der einzelnen 
internen und externen Meldepflichten erforderlichen Prozesse gibt.

Weiter auf DataAgenda lesen 
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LDI NRW: Checkliste zur Daten
schutzprüfung
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) überträgt dem Verant-
wortlichen bzw. Auftragsverarbeiter die Pflicht, durch organisatorische 
Maßnahmen die Einhaltung des Datenschutzes sicherzustellen. Wie bei 
der Umsetzung aller regulatorischen Vorgaben kommt dabei der klaren 
Definition und Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben eine 
entscheidende Bedeutung zu.
Die Herausforderung dabei besteht einerseits darin, dass die Umsetzung 
der Aufgaben aus der DS-GVO grundsätzlich unabhängig von Größe und 
Organisationsgrad der betroffenen Einheit, z.B. als kleines oder mittleres 
Unternehmen (KMU), Konzern 
oder Behörde, sicherzustellen 
und somit nicht disponibel 
ist. Andererseits unterliegt 
die konkrete interne Zu-
weisung von Kompetenzen, 
Rollen und operativen Verant-
wortlichkeiten der jeweiligen 
Situation im Unternehmen 
bzw. in der Behörde, und ist, 
in Abhängigkeit der Größe 
und räumlichen Verteilung 
der Geschäftsstrategie, den 
allgemeinen Steuerungs- und 
Führungsmodells und der 
individuellen Risikosituation 
anzupassen.

Weiter auf DataAgenda 
lesen Fo
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https://www.ldi.nrw.de/system/files/media/document/file/27_datenschutzbericht_2022_ldi_nrw.pdf
https://dataagenda.de/meldung-einer-datenpanne-im-rahmen-einer-auftragsverarbeitung/
https://dataagenda.de/ldi-nrw-checkliste-zur-datenschutzpruefung/


Datenschutzorganisationen prüfen und bewerten 
nach der Systematik der Aufsichtsbehörden

Ihr ständiger Begleiter im  
Datenschutz-Management

Kirchliche Stellen mit begrenztem  
Zeitaufwand zum Datenschutz auditieren

Datenschutzorganisationen prüfen  
und beurteilen mit begrenztem Zeitaufwand

Wie DS-GVO-konform  
arbeitet Ihr 
Unternehmen? 
Machen Sie den Test mit unseren Excel-Tools!

Bestellen Sie direkt unter: datakontext.com

Ihre DS-GVO  
Umsetzung  

smart auditiert  
und visualisiert  

ab 249 €.

https://datakontext.com
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Fahrassistenzsystem zur Vermeidung von Verkehrsunfällen. Das Unter-
nehmen habe umfassend mit der LfD Niedersachsen kooperiert und den 
Bußgeldbescheid akzeptiert.
Im Fokus der datenschutzrechtlichen Verfehlungen der Volkswagen AG 
standen folgende Aspekte:

• keine Information betroffener Personen (Art. 13, 14 DS-GVO);
• keine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DS-GVO);
• Datenschutz-Folgenabschätzung nicht vorhanden (Art. 35 DS-GVO);
• Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten unvollständig (Art. 30 DS-GVO).

VW setzte im Jahre 2019 ein Erprobungsfahrzeug ein. Das Fahrzeug 
wurde eingesetzt, um die Funktionsfähigkeit eines Fahrassistenzsys-
tems zur Vermeidung von Verkehrsunfällen zu testen und zu trainieren. 
Unter anderem zur Fehleranalyse wurde das Verkehrsgeschehen um das 
Fahrzeug herum aufgezeichnet. Jedoch fehlten am Fahrzeug Hinweise 
bzgl. der Kameraaufzeichnungen sowie weitere Informationen für die 
datenschutzrechtlich Betroffenen, in diesem Fall die anderen Verkehr-
steilnehmenden. Erschwerend kam hinzu, dass Volkswagen keinen 
Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen 
hatte, das die Fahrten durchführte. Eine erforderlich gehaltene Daten-
schutz-Folgenabschätzung (DSFA) nach Artikel 35 DS-GVO konnte eben-
falls nicht vorgelegt werden. Die Durchführung eines DSFA wäre aber 
nach Auffassung der Aufsichtsbehörde notwendig gewesen, um vor 
Beginn einer solchen Verarbeitung mögliche Risiken und deren Eindäm-
mung bewerten zu können. Schließlich fehlte auch eine Erläuterung der 
technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen im Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten, was einen Verstoß gegen die Dokumenta-
tionspflichten nach Artikel 30 DS-GVO darstellte.

Quelle: LfD Niedersachsen

MillionenBußgeld 
wegen nicht daten
schutzkonformer For
schungsfahrten

D ie Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) Niedersachsen 
hat gegen die Volkswagen Aktiengesellschaft eine Geldbuße 
nach Art. 83 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Höhe 

von 1,1 Millionen Euro festgesetzt.
Nach Angabe der LfD Niedersachsen sind Ursache des Bußgelds mehrere 
Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen in Zusammen-
hang mit dem Einsatz eines Dienstleisters bei Forschungsfahrten für ein 
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https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/1-1-millionen-euro-bussgeld-gegen-volkswagen-213835.html
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werden, reagiert Ihr Fahrzeug entsprechend der Schwere der Bedro-
hung. Wird eine erhebliche Bedrohung erkannt, beginnen die Kameras 
in Ihrem Fahrzeug mit der Aufzeichnung, und die Alarmanlage wird 
aktiviert. Gleichzeitig erhalten Sie von Ihrer Tesla App eine Benachrichti-
gung, dass ein Vorfall stattgefunden hat.

[…] Hinweis: Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, alle örtlichen 
Vorschriften und Eigentumsbeschränkungen hinsichtlich der Verwendung 
von Kameras zu beachten und einzuhalten. […]“

Genau diese Funktion hat den Unmut der Verbraucherzentrale Bundes-
verband (vzbv)  erregt. Der vzbw geht davon aus, dass die Aktivierung 
des Wächter-Modus im öffentlichen Raum gegen das Datenschutzrecht 
verstößt und dass Fahrzeughalter:innen bei Nutzung der Funktion des 
Wächter-Modus zur Einhaltung der Vorschriften der Datenschutzgrund-
verordnung verpflichtet sind und bei Verstößen ein Bußgeld riskieren. 
Mit dem Wächter-Modus werde die Umgebung des Fahrzeugs kontinu-
ierlich durch Kameras überwacht.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat daher beim Landgericht 
Berlin Klage gegen Tesla erhoben. Der Autokonzern verschweige näm-
lich genau dieses Risiko bzw. kläre über diesen Umstand nicht auf.
Werde der Wächter-Modus bei geparkten Autos aktiviert, würden meh-
rere am Fahrzeug angebrachte Kameras die Umgebung permanent auf-
zeichnen. Davon seien dann auch unbeteiligte Passant:innen betroffen. 
In bestimmten Fällen würden die Aufnahmen im Fahrzeug gespeichert. 
Damit handele es sich um die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die der DS-GVO unterliegen, so der vzbv. Zudem sei die anlasslose Auf-
zeichnung des Geschehens im Fahrzeugumfeld unzulässig. Die rechts-
konforme Nutzung der Funktion des Wächter-Modus im öffentlichen 
Raum ist nach Ansicht des vzbv damit nicht möglich.

„WächterModus“ von 
TeslaFahrzeugen in 
der Kritik
D ie Firma Tesla bewirbt ihre Fahrzeuge unter anderem damit, 

dass diese mehrere erweiterte Schutzfunktionen bieten, die 
einfach zu aktivieren sind. Über den Touchscreen des Fahrzeugs 

wird dem Fahrer bspw. Zugriff über „Fahrzeug“> „Sicherheit“ auf die 
einzelnen Funktionen gewährt, um sie einzuschalten.
Eines dieser Funktionen ist der sog. „Wächter-Modus“, den Tesla auf 
seiner Webseite wie folgt beschreibt :
„Der Wächter-Modus ist eine Funktion, mit der Sie verdächtige Aktivitä-
ten rund um Ihren Tesla erfassen können, wenn er an bestimmten Orten 
geparkt und abgeschlossen ist. Wenn verdächtige Bewegungen erkannt 
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https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/vzbv-verklagt-tesla
https://www.tesla.com/de_DE/support/car-safety-security-features#sentry
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Direkterhebung, Art. 14 ist das Pendant bei Erhebung von Daten bei 
Dritten. Die betroffene Person soll die Informationen in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren 
und einfachen Sprache erhalten (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 DS-GVO) und dies 
stets unentgeltlich (Art. 12 Abs. 5).

Es ist aber nicht garantiert, dass Verantwortliche die Betroffenenrechte 
beachten oder ihnen die Inanspruchnahme dieser Rechte so einfach wie 
möglich machen. Es dürfte nicht übertrieben sein, dass sich die meisten 
der Aufsätze oder Beiträge den Betroffenenrechten aus dem Blickwin-
kel nähern, wie diese aus der Perspektive des Verantwortlichen in den 
Grenzen des rechtlich machbaren „sinnvoll begrenzt“ werden könnten. 
Die wenigsten Beiträge betrachten die Betroffenenrechte aus der Pers-
pektive des Betroffenen.
Die jüngste Publikation des Netzwerks Datenschutzexpertise macht 
jedoch genau dies. In der Veröffentlichung mit dem Titel „Betroffen von 
Datenschutzverstößen – Was kann ich tun? Handlungsoptionen und 
Erfolgsaussichten“ schildern die Autoren, warum es wichtig ist, dass 
Betroffene darauf Einfluss nehmen können, dass ihre Datenschutzrechte 
beachtet werden und stellen Möglichkeiten dar, welche Erfolgschancen 
damit einhergehen.
Konkret geht es insbesondere um folgende Mechanismen:

• Wahrnehmung der eigenen Rechte direkt gegenüber dem Verant-
wortlichen und dessen Datenschutzbeauftragten;

• Beschwerde bei den Datenschutzaufsichtsbehörden;
• Einschaltung von Verbraucherzentralen;
• Gang in die Öffentlichkeit.

Die Publikation zeigt, dass für den „Normalbürger“ der Weg zur Vertei-
digung seines „Rechts auf informationelle Selbstbestimmung“ schwie-
rig bleibt, zumal es sich zumeist um komplexe technische Vorgänge 
handelt und die Rechtslage unübersichtlich ist. Dann sind Betroffene auf 
externe, qualifizierte oder gar professionelle Hilfe angewiesen.

Handlungsoptionen 
und Erfolgsaussichten 
für Betroffene von Da
tenschutzverstößen

D ie Einführung der DS-GVO geht mit einer bewussten Stärkung 
der Betroffenenrechte einher. „Ein unionsweiter wirksamer 
Schutz personenbezogener Daten erfordert die Stärkung und 

präzise Festlegung der Rechte der betroffenen Personen“ heißt es daher 
ausdrücklich in Erwägungsgrund (ErwGr) Nr. 11.
Hauptpfeiler der neuen Betroffenenrechte sind neben dem strenge-
ren Haftungsregime und den neu eingeführten Einzelansprüchen vor 
allem die ausgeweiteten Transparenzpflichten bei der Datenverarbei-
tung. Art. 13 DS-GVO widmet sich den Informationspflichten bei der 
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https://www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/dokument/betroffenenrechte
https://www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/dokument/betroffenenrechte
https://www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/dokument/betroffenenrechte
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Verantwortlichkeiten innerhalb des Prozesses festgelegt hat, wird 
er es schwer haben, in dieser Zeit eine Meldung nach Maßgabe des 
Gesetzgebers durchzuführen.

Mit der Meldung einer Datenpanne im Sinne von Art. 33 DS-GVO bzw. 
mit der Benachrichtigung der Betroffenen nach Art. 34 DS-GVO ist es für 
den Verantwortlichen aber nicht getan. Auch nach der Meldung hat der 
Verantwortliche Hausaufgaben zu erledigen.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt hat eine 
Sammlung der häufigsten Ursachen der bei ihm gemeldeten Daten-
schutzverletzungen  erstellt und dazu eine Empfehlung technischer 
und organisatorischer Maßnahmen vorgelegt, die bei eingetretener 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten der Behebung der 
Verletzung bzw. der Abmilderung der nachteiligen Auswirkungen die-
nen können.

Es werden auch Maßnahmen vorgestellt, die der präventiven Vermei-
dung der entsprechenden Verletzungen dienen können. Die Aufsichts-
behörde betont, dass es sich bei den genannten Maßnahmen nicht um 
abschließende Empfehlungen handelt, die bei den jeweiligen Daten-
schutzverletzungen geprüft werden sollten. Es sollte auch stets geprüft 
werden, ob im Einzelfall weitere Maßnahmen erforderlich sind. Im Falle 
eines hohen Risikos sind die betroffenen Personen nach Art. 34 DS-GVO 
zu benachrichtigen. Ein hohes Risiko liege zumindest immer dann vor, 
wenn besondere Kategorien personenbezogener Daten – z. B. Gesund-
heitsdaten – Unberechtigten zur Kenntnis gelangen können.

Quelle: Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt

Zu ergreifende Maß
nahmen nach Daten
pannen
Angriffe von außen sowie internes Fehlverhalten können trotz 

ausgiebiger Maßnahmen zur Datensicherheit zu Verletzun-
gen des Schutzes personenbezogener Daten führen. Wenn ein 

solcher Datenschutzvorfall entsteht und daraus ein Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen resultiert, muss diese Daten-
panne unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden an die Aufsichts-
behörde gemeldet werden.
Sofern der Verantwortliche nicht bereits im Vorfeld einen sol-
chen Vorfall vorausgedacht sowie die internen und externen 
Meldewege und Meldeprozesse festgelegt hat und zudem die 
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https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/LfD/PDF/binary/Informationen/Materialien/KMU/Ursachen_von_Datenschutzverletzungen.pdf
https://www.sachsen-anhalt.de/startseite/
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Aufsichtsbehörden prüfen Auf
tragsverarbeitungsverträge von 
Webhostern
Auch beim Thema Auftragsverarbeitung gibt es wiederkehrende daten-
schutzrechtliche Fragen. Darf ein Auftragsverarbeiter bspw. für die Er-
stellung und Pflege eines Vertrages nach Art. 28 DS-GVO ein Entgelt ver-
langen und in welchem Umfang wäre das ggf. angemessen? Das BayLDA 
hatte sich zu dieser Frage bereits vor Geltung der DS-GVO (§ 11 BDSG-alt) 
geäußert. Die klare Antwort der Aufsichtsbehörde war damals, dass es 
sich dabei um keine datenschutzrechtliche Frage handelt, sondern um 
eine Frage, die zivilrechtlich zu lösen ist. In Konsequenz äußerte sich die 
Aufsichtsbehörde damals nicht zu einer etwaigen Höhe einer Vergütung 
(7. Tätigkeitsbericht des BayLDA für die Jahre 2015/2017, S. 40 ).

Weiter auf DataAgenda lesen 
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Jetzt informieren:  
www.DataAgenda.de/datenschutzmanager

Datenschutz  
Manager
Der Experte an Ihrer Seite!

 ✓  webbasiert, On Premise oder PC-/Laptop Installation 

 ✓  professionelle Schritt-für-Schritt Anleitung  
 mit vielen Vorlagen 

 ✓  einfaches Erfassen und Dokumentieren  
 aller Datenschutzmaßnahmen 

 ✓  effektive Zusammenarbeit aller verantwortlichen  
 Stellen 

 ✓  besonders für externe DSBs geeignet:  
 Alle Mandanten in einem System 

powered by

Der einfache Weg  
zum organisierten  

Datenschutz!Foto: peshkova , Adobe Stock

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_report_07.pdf
https://dataagenda.de/aufsichtsbehoerden-pruefen-auftragsverarbeitungsvertraege-von-webhostern/
https://www.dataagenda.de/datenschutzmanager
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Die vorliegende Praxishilfe der GDD soll Rechtsanwendern einen Über-
blick über die zur Verfügung stehenden Mechanismen beim sog. „Da-
tenexport“ geben und bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Anforderungen Unterstützung leisten. Ihr Fokus liegt auf Hinweisen für 
nichtöffentliche Stellen, daher ist die Übermittlung an sog. „internatio-
nale Organisationen“ gem. Art. 4 Nr. 26 DS-GVO im Drittland nicht Ge-
genstand der Praxishilfe.
Die Praxishilfe erläutert anhand der 2-Stufen Prüfung die Vorausset-
zungen einer Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger 
in Drittländer. Im Zuge der ersten Prüfstufe hat der Datenexporteur 
sicherzustellen, dass die geplante Übermittlung den allgemeinen Anfor-
derungen der DS-GVO bzw. des BDSG oder einer bereichsspezifischen 
Norm entspricht. Im Rahmen der zweiten Prüfstufe sind die spezifi-
schen Anforderungen aus Kapitel V an die Datenübermittlung an den 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter im Drittland zu prüfen. Dies 
erfolgt anhand der Maßgabe, dass ein angemessenes Schutzniveau für 
personenbezogene Daten gewährleistet sein muss, wie z.B. das Vorlie-
gen eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission 
gemäß Art. 45 Abs. 1 S. 1 DS-GVO oder die Verwendung geeigneter Ga-
rantien gemäß Art. 46 DS-GVO.
Die Praxishilfe enthält die nach den Empfehlungen des EDSA (vgl. Emp-
fehlungen 01/2020) anzuwendenden sechs Prüfschritte zur Umsetzung 
der Vorgaben von Kapitel V der DS-GVO.
Zudem enthält die neue Praxishilfe zwei Muster für Rechtsanwender: 
Zum einen eine Checkliste für ein Transfer Impact Assessment, zum 
anderen einen ausgefüllten Anhang I der Standarddatenschutzklauseln, 
welcher die Umstände des Datentransfers beschreibt.
>> Die neue GDD Praxishilfe „Datenschutzrechtliche Anforderungen an 
internationale Datentransfers“ können Sie hier abrufen.
Weitere Praxishilfen zu vielen interessanten und aktuellen Themen fin-
den Sie hier .

Praxishilfe: Internatio
naler Datentransfer

D ie GDD hat ihre neue Praxishilfe zu „Datenschutzrechtliche 
Anforderungen an internationale Datentransfers“ veröffent-
licht.

Der europäische Gesetzgeber hat, vor dem Hintergrund der Ausweitung 
des internationalen Handels, die Übermittlung personenbezogener 
Daten an Datenempfänger in Drittländern unter besondere daten-
schutzrechtliche Anforderungen gestellt, um Rechte und Freiheiten von 
Betroffenen zu schützen. Ziel ist es, das durch die Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) unionsweit gewährleistete Schutzniveau für na-
türliche Personen nicht zu untergraben, wenn personenbezogene Da-
ten in ein Drittland transferiert werden. Die Art. 44 ff. aus Kapitel V der 
DS-GVO geben die Bedingungen vor, nach denen Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter, die der DS-GVO unterliegen, personenbezogene 
Daten in Drittländer übermitteln dürfen.
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https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDDPraxishilfeDSGVOInternationaleDatentransfers.pdf
https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/Praxishilfen-der-GDD-Neustrukturierung
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Beschäftige haben weitreichen
den Auskunftsanspruch  
– Unvollständige Auskunft führt 
zu Schadensersatz

LAG Hamm, Urt. v. 11.05.2021 – 6 Sa 1260/20
Ein Beschäftigter hat das Recht, eine vollständige Auskunft (gemäß Art. 
15 DS-GVO) von seinem Arbeitgeber zu erhalten. Kommt der Arbeitgeber 
dem nur unvollständig oder gar nicht nach, dann hat der Arbeitnehmer 
ein Recht auf Schadenersatz. So entschied das Landesgericht in Hamm.

Weiter auf DataAgenda lesen 
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DATAAGENDA UND 
LATHAM & WATKINS LLP

DS-GVO-Schadens-
ersatztabelle

RA Tim Wybitul / Dr. Tobias Jacquemain, LL.M.
Stand Juli 2022

https://dataagenda.de/beschaeftige-haben-weitreichenden-auskunftsanspruch-unvollstaendige-auskunft-fuehrt-zu-schadensersatz/
https://dataagenda.de/wp-content/uploads/2022/07/DA_Schadensersatztabelle_01_220721.pdf
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D ie Fachmesse ist internationaler Treffpunkt der physischen Si-
cherheitsbranche und findet im modernisierten Gelände der 
Messe Essen statt. In den Ausstellungshallen geht es um die 

Themenbereiche „Dienstleistungen“, „Zutritt, Mechatronik, Mechanik und 
Systeme“, „Perimeter“, „Video“ sowie „Brand, Einbruch und Systeme“. 
Darüber hinaus ist Cybersecurity ein Thema: Durch IoT-Devices und die 
Internet-Anbindung von Produkten und Dienstleistungen, die bisher 
rein physisch oder autark funktionierten, ergeben sich neue mögliche 
Angriffsziele für Cyberkriminelle, so die Messe. Smart Homes, digitale 
Firmengebäude, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle in der Cloud 
seien nur einige Beispiele dafür, dass die Auseinandersetzung mit Da-
tenschutz und Informations-Sicherheit künftig auch für die physische 
Sicherheitswelt unausweichlich ist. 
Deswegen veranstalte man innerhalb des Rahmenprogramms einen 
passenden Kongress: Auf der ersten Digital Networking Security Konfe-
renz am 20. und 21. September berichten Experten über aktuelle Vorfälle, 
wichtige Schnittstellen zwischen der Corporate- und IT-Security, recht-
liche Vorgaben und geben praktische Umsetzungsbeispiele. So zeigt der 
Sachbuchautor Thomas R. Köhler in seiner Keynote zum Thema „Zwi-
schen Cybercrime und Cyberwarfare – warum Cybersicherheit Chefsa-
che ist“ anhand von aktuellen Fallbeispielen auf, was die wesentlichen 
Gefahren für Unternehmen sind, welche Risiken im Internet der Dinge 
drohen, warum Fabrikautomatisierung und Logistik die neuen Spielfelder 
der Cybercrime-Szene werden und wie man sich und seine Mitarbeiten-
den bestmöglich schützen kann. Der Kongress findet in Halle 7 statt und 
ist für Messebesucher kostenlos. Weitere Informationen gibt es hier .

DNSKongress auf der Security Essen
Nach dem coronabedingten Aussetzen öffnet die Security Essen wieder vom 20. bis 23. September 
ihre Tore. 
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http://www.security-essen.de/impulsgeber/programm/dns-konferenz/
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DataAgenda Podcast Folge 20:  
DSGVO im Kreuzverhör – Datenschutz zwischen 
Wirtschafts und Bürgerfreiheiten

„In der Anwendung der DS-GVO läuft einiges schief – so war sie nicht 
gemeint. Wenn die EU im internationalen Wettbewerb der Digitalwirt-
schaft bestehen will, müssen zügig neue Weichen gestellt werden.“
Unter dieser Überschrift haben Stefan Brink, Jan Oetjen, Rolf Schwart-
mann und Axel Voß einen gemeinsamen Text für die F.A.Z. vom 18. Juli 
2022 verfasst. Der Beitrag hat Zuspruch und Kritik erfahren. Insbesonde-
re Dr. Stefan Brink als Landesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit in Baden-Württemberg wurde adressiert.

Teil 1:
In Teil 1 der Podcasts erörtert er mit Professor Dr. Rolf Schwartmann den 
ersten Teil der Thesen aus der F.A.Z. Die Themen in Teil 1 lauten: Inwieweit ist 
die DS-GVO Verbraucherschutzrecht? Darum sollen Verantwortliche die Aus-
einandersetzung mit der Aufsicht nicht scheuen. Wo muss die Datenschut-
zaufsicht umdenken und welche Rolle spielt der EuGH für den Datenschutz?
Zum Podcast bitte hier  klicken.

Teil 2: 
In Teil 2 des Podcasts erörtert Dr. Stefan Brink mit Professor Dr. Rolf 
Schwartmann den zweiten Teil der Thesen aus der F.A.Z.
Es geht um folgende Fragen: Die neuen Datenakte der DGA, Data Act 
aber auch die KI-Verordnung setzen auf Datenteilung. Wie stehen sie zur 
DS-GVO? Welche Anreize braucht die europäische Datenwirtschaft, um 
die neuen Möglichkeiten zu nutzen? Welche Rolle kann § 26 TTDSG mit 
seinen anerkannten Diensten der Einwilligungsverwaltung in der Online-
wirtschaft spielen? Wie wichtig ist es für die Praxis, das Instrument der 
Verhaltensregeln nach Art. 40 und 41 DS-GVO zu nutzen? Wie steht es 
um die Medienfreiheit in Deutschland unter Geltung des DSA?
Zum Podcast bitte hier  klicken.

Weitere Folgen unter DataAgenda.de/podcast 

Folge #20 (Teil 1 und 2)

DS-GVO im Kreuzverhör – 
Datenschutz zwischen Wirtschafts- 
und Bürgerfreiheiten

Der Experten-Talk  mit 
Prof. Schwartmann

Dr. Stefan Brink

Folge #20 (Teil 1 und 2)

DS-GVO im Kreuzverhör – 
Datenschutz zwischen Wirtschafts- 
und Bürgerfreiheiten

Der Experten-Talk  mit 
Prof. Schwartmann

Dr. Stefan Brink

https://dataagenda.de/folge-20-teil-1-ds-gvo-im-kreuzverhoer-datenschutz-zwischen-wirtschafts-und-buergerfreiheiten/
https://dataagenda.de/folge-20-teil-1-ds-gvo-im-kreuzverhoer-datenschutz-zwischen-wirtschafts-und-buergerfreiheiten/
https://dataagenda.de/folge-20-teil-2-ds-gvo-im-kreuzverhoer-datenschutz-zwischen-wirtschafts-und-buergerfreiheiten/
https://dataagenda.de/folge-20-teil-2-ds-gvo-im-kreuzverhoer-datenschutz-zwischen-wirtschafts-und-buergerfreiheiten/
https://dataagenda.de/podcast
https://dataagenda.de/podcast/
https://dataagenda.de/podcast/
https://dataagenda.de/folge-20-teil-1-ds-gvo-im-kreuzverhoer-datenschutz-zwischen-wirtschafts-und-buergerfreiheiten/
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www.datakontext.com

Geschäftsführung:  
Dr. Karl Ulrich 
Amtsgericht Köln, HRB 82299

Newsletter 
Möchten Sie bei Erscheinen der aktuellen Datenschutz Newsbox 
informiert werden und so keine Ausgabe mehr verpassen? 
Dann tragen Sie sich unverbindlich und kostenlos ein unter: 
www.datakontext.com/newsletter

Datenschutz und 
Betriebsrat unter 
der DS-GVO
7. September 2022 I online
Referentin: Gabriela Strack

Schwerpunkte:

✓  Welche neuen Aufgaben und Pfl ichten bekommt 
der Betriebsrat?

✓  Wie wirken der Datenschutz und das BetrVG 
grundlegend zusammen?

✓ Kontrollrechte und Zusammenarbeit mit 
 dem Datenschutzbeauftragten

✓  Auswirkungen der DS-GVO auf Betriebsvereinbarungen

Jetzt anmelden: www.datakontext.com
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http://www.datakontext.com/newsletter
https://www.datakontext.com/datenschutz/shop/seminare/539/datenschutz-und-betriebsrat-unter-der-ds-gvo?c=20&group%5B8%5D=2032
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